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Erster Anspruchsmonat = 01.02.2023 
 abzüglich Finanzierungsbeitrag 

 
Versicherungsbeginn im Folgemonat (ggf. mit Nachzahlung 
der noch nicht abgeführten Beitragsdifferenz) 

Regelbeitrag in der  
jeweiligen Stufen 
Der Finanzierungsbeitrag 
ist hier bisher nicht 

berücksichtigt. 
 Beginn-Monat muss 

individuell ermittelt 
werden  

 

Bei Teilnahme an automatischer Entgeltumwandlung  
Beitragszusammensetzung ab der 2. Stufe 

Harry Mustermann, geb. 05.05.1965 

Beginn des Arbeitsverhältnisses zum Dezember 2021 


